
 

 

von Uli Keller gestaltet und sie 

wird nur noch digital erscheinen 

und per E-Mail verschickt wer-

den.  

Digital ist das nächste Stichwort: 

Die Verwaltung hat einstimmig 

beschlossen, dass die Mitglieder 

zukünftig wählen können, ob sie 

Erlaubnisschein und Fangliste 

digital oder wie bisher in Papier-

form erhalten und verwalten. 

Das wird für dieses Jahr eins der 

größeren Projekte werden, wir 

sind sehr gespannt.  

In diesem Sinne wünsche ich 

Euch ein gutes Fangjahr und 

entspannte Stunden an unseren 

Gewässern.  

Oliver Gleißner 

1. Vorsitzender 

 

Liebe Fischerkolleginnen und 

Kollegen, liebe Mitglieder, 

das neue Jahr steht im Zeichen 

des Aufbruchs und des Um-

bruchs. Auf der Jahreshauptver-

sammlung wurde ich 

 zusammen mit Walter 

Windmaißer und Klaus Reißber-

ger mit großer Mehrheit als 

Vorstände bestätigt. 

 Zugleich kamen viele neue und 

junge Gesichter in die Verwal-

tung.  

Ich freue mich sehr, dass mei-

nem Aufruf sich im Verein zu 

engagieren viele Mitglieder 

gefolgt sind. Schon jetzt  zeigt 

sich auf den Verwaltungssitzun-

gen dass die neuen Mitglieder 

Freude haben sich für den Ver-

ein zu engagieren.  

 

 

Eine Neuerung betrifft die Ver-

einszeitschrift INFOTHEK.  Mar-

kus Kipp kann diese aus berufli-

chen Gründen nicht mehr ge-

stalten. Das ist sehr schade, 

haben wir die professionell 

gestaltete INFOTHEK doch sehr 

geschätzt. Herzlichen Dank, 

Markus für deine bisher geleis-

tete Arbeit.  

Die INFOTHEK wird zukünftig 

Das erste Mal seit 2020 fand die 

Jahreshauptversammlung wie-

der am 6. Januar 2023  wie 

schon die Jahre davor statt.  

Diesmal in der Eventhalle in der 

Gartenstadt, in dem auch zu-

künftig die Monatsversammlun-

gen abgehalten werden.  

Auf die Ausgabe der Erlaubnis-

scheine wurde diesmal verzich-

tet, die beiden Coronajahre 

haben gezeigt, dass ein Zuschi-

cken der Erlaubnisscheine prak-

tikabler ist, da schneller geprüft 

werden kann, ob alle Beiträge 

bezahlt worden sind.  

Dadurch war die Versammlung 

erfreulich kurz. Die Grußworte 

von …..leiteten die Versamm-

lung ein. Nach den Berichten 

der Verwaltung und der Revisi-

on wurde der Vorstand einstim-

mig entlastet. Danach erfolgten 

die Neuwahlen von Vorstand, 

Verwaltung, Ehrengericht und 

Revisoren. 

Der neue (alte) Vorstand und 

die Verwaltung trafen sich im 

Anschluss an die Versammlung 

noch zu einem Fototermin. Um 

11 Uhr wurde die Versammlung 

beendet. 

Vorwort 

I N  D I E S E R  

A U S G A B E :  

Überprüfung 

Fischerei-

scheine 

2 

Institut für 

Fischerei 

2 

Kursleiter-

schulung 

3 

Neue Schon-

zeiten 

4 

Tabelle 

Schonzeiten 

6 

Trauer 8 

  

Jahreshauptversammlung 2023 

A N G L E R K L U B  N O R I S  

E . V .  N Ü R N B E R G  Infothek 
H E F T 8 1  A U S G A B E  1 / 2 3  

T H E M E N  

I N  D I E S E R  

A U S G A B E :  

• Überprüfung 

Fischerei-

scheine  

• Vorstellung 

Institut für 

Fischerei 

• Kursleiter-

schulung 

• Neue Schon-

zeiten 

Foto Oliver Gleißner 



 

 

 

S E I T E   2  

Mit  Geldbuße bis zu 

fünftausend Euro 

kann belegt werden, 

wer vorsätzlich oder 

fahrlässig.. [ ] sich 

der Sicherstellung 

von gefälschten, 

verfälschten oder 

ungültigen 

Fischereischeinen  

[ ] widersetzt Art. 66 

Abs1.0  BayFIG 

Was macht eigentlich….. 

Das Institut für Fischerei in Starnberg? 

Überprüfung Fischereischeine 
Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, 

wie bereits mehrfach per Mail 

und in der Jahreshauptver-

sammlung mitgeteilt, müssen 

dieses Jahr die staatlichen 

Fischereischeine auf Gültig-

keit überprüft werden! 

Das betrifft auch die Fischerei-

scheine, welche bereits auf 

Lebenszeit bezahlt, worden 

sind. 

Deshalb möchten wir Sie/ 

Euch erneut bitten, uns bitte 

eine Kopie via E-Mail zuzusen-

den. 

Gerne direkt an: moni-

ka.goletz@anglerklub-

noris.de oder an: in-

fo@anglerklub-noris.de  

Bitte die Vorder- und Rücksei-

te des Scheins als Kopie sen-

den, damit die Gültigkeit veri-

fiziert werden kann. 

Wer noch nicht eine Kopie 

des staatlichen Fischereisch-

eins vorgelegt hat, sollte die 

Option des E-Mailversands 

nutzen. 

Zur Erinnerung:  ein abgelau-

fender Fischereischein schlägt 

laut Verwarngeldkatalog des 

AK Noris mit 30 Euro und 

Verweis zu Buche.  Allerdings 

sind die Strafen weitaus hö-

her,  wenn ein Fischereiaufse-

her einen ungültigen Fische-

reischein feststellt. Laut Art. 

66 Abs.10 BayFIG können die 

Strafen bis zu 5000 Euro be-

tragen.  

Der Fischereischein ist nur 

durch die Zahlung der Fische-

reiabgabe gültig.  

Die Fischeiabgabe kommt 

übrigens indirekt auch wieder 

dem Verein zugute, der AKN 

 

Seen und Flüssen, untersucht 

den Einfluss der Besatzdichte 

von Karpfen und Forellen auf 

die Fischqualität oder erprobt 

Fischverarbeitungs- und Ver-

edelungsgeräte, um die Fisch-

verarbeitung wirtschaftlicher 

zu gestalten.  

Das Institut für Fischerei wer-

den aber einige von 

Euch kennen: entwe-

der weil Sie dort schon 

einen Fortbildungslehr-

gang zum Gewässer-

wart, Fischereiaufseher 

oder Kursleiterschu-

lung gemacht haben 

oder weil Sie die Fi-

schereiprüfung absol-

viert haben. Das Insti-

tut ist die zuständige 

Stelle für den Ausbil-

dungsberuf Fischwirt/

in und hat ein umfang-

reiches Fortbildungs-

programm für Angel-

vereine und Fischwirte. 

Es ist die offizielle Prü-

fungsbehörde für die staatli-

che Fischerprüfung und ist 

dabei auch für die organisato-

rische Abwicklung der Prü-

fung in Bayern zuständig. So 

wird vom Institut der Fische-

rei vorgegeben, wie viele 

Stunden der Vorbereitungs-

kurs umfassen muss, der Fra-

genkatalog für die Prüfung 

wird vom Institut regelmäßig 

an die Gesetzesänderungen 

des Fischereigesetzes und 

Ausführungsverordung ange-

passt und das Onlineportal für 

die Fischerprüfung wurde 

vom Institut entwickelt und 

verwaltet.  

Für unseren Verein ist das 

Institut für Fischerei daher ein 

wichtiger Ansprechpartner 

bei den Kursen für die Fi-

scherprüfung und bei Fortbil-

dungen zum Fischereiaufse-

her und Gewässerwart.  

UK 

Das Institut für Fischerei ist 

ein Teil der Bayerischen Lan-

desanstalt für Landwirtschaft 

und hat eigentlich die Arbeits-

schwerpunkte in der Karpfen- 

oder Forellenteichwirtschaft 

bzw. in der Seen- und Flussfi-

scherei. Dabei kümmert sich 

das Institut z.B. um die Kartie-

rung von Fischbeständen in 

I N F O T H E K  
Foto: Ulrike Keller 
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Der Besuch dieser 

Schulung ist für alle 

Personen 

verpflichtend, die 

beabsichtigen, als 

Kursleiter*in von 

Lehrgängen zur 

Vorbereitung auf die 

staatliche 

Fischerprüfung tätig 

zu werden.  

Kursleiterschulung 

Unser Verein bietet schon seit 

Jahren Schulungen zur Vorbe-

reitung auf die staatliche Fi-

scherprüfung an. Ein Ziel da-

bei ist es, für den Angelsport 

zu begeistern und gut ge-

schulte neue Mitglieder für 

unseren Verein zu gewinnen. 

Unser Vorbereitungskurs wird 

von mehreren Ausbildern 

durchgeführt, aber eine Per-

son ist als Kursleiter An-

sprechpartner sowohl für die 

Kursteilnehmer, als auch 

für die Prüfungsbehörde 

(Institut für Fischerei in 

Starnberg).  

 

Der Besuch dieser Schulung 

ist für alle Personen verpflich-

tend, die beabsichtigen, als 

Kursleiter*in von Lehrgängen 

zur Vorbereitung auf die 

staatliche Fischerprüfung tätig 

zu werden.  

UK 

 

schen und pädagogischen 

Gestaltung des Unterrichts 

sowie zum Einsatz von 

Lehr- und Lernmaterialien 

vermittelt. Auch wurde 

noch einmal der Lehrstoff 

der staatlichen Fischerprü-

fung durchgenommen, aller-

dings diesmal immer unter 

dem Aspekt, wie er am besten 

im Fischerkurs vermittelt wer-

den kann. Dabei spielte der 

Austausch mit anderen Teil-

nehmern dieser Schulung eine 

große Rolle. Auch haben wir 

an einem Nachmittag die am 

Institut ansässige Forellen-

zuchtanlage besichtigt. Es 

konnten interessante Einbli-

cke in das Berufsbild des 

Fischwirtes gewonnen wer-

den und ergab noch einmal 

eine andere Sichtweise -

nämlich von der professionel-

len Seite – auf die Fischerei.  

Zum Abschluss gab es noch 

eine ausführliche Einführung 

in die Fachanwendung Fi-

scherprüfung. Da sich Interes-

senten für den Fischerkurs 

nicht nur bei unserem Verein 

anmelden müssen, sondern 

auch eine sogenannte Bay-

ernID anlegen müssen, ist das 

Verfahren nicht ganz einfach. 

Aber man kann bei Schwierig-

keiten jederzeit in Starnberg 

anrufen, die Verantwortlichen 

sind sehr nett und hilfsbereit. 

UK 

.  

Um den Pool von Vereinsmit-

gliedern, die als Kursleiter den 

Fischerkurs anbieten können, 

zu verstärken habe ich auch 

diese Fortbildung besucht. 

Mitte Februar fand diese Fort-

bildung in Starnberg am Insti-

tut für Fischerei statt. An die-

ser Fortbildung nahmen Mit-

glieder und Vorstände ande-

rer Vereine sowie selbständi-

ge Anbieter von Fischerkursen 

teil. Eine ganze Woche wur-

den Grundlagen zur rhetori-

I N F O T H E K  

Foto: Ulrike Keller 

Foto: Ulrike Keller 

Foto: Ulrike Keller 
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Einzugsgebiet : 

ein Gebiet, aus dem 

über oberirdische 

Gewässer der 

gesamte 

Oberflächenabfluss 

an einer einzigen 

Flussmündung, 

einem Ästuar oder 

einem Delta ins 

Meer gelangt .  

WHG § 3 Nr.13    

Neue Schonzeiten 
Wie Ihr schon sicher aus unse-

ren Versammlungen, dem 

Erlaubnisschein und auch aus 

den Medien mitbekommen 

habt, gelten ab 01. Januar 

2023 neue Schonzeiten und 

Schonmaße. Diese sind im 

Erlaubnisschein auf Seite 6 

und 7 abgedruckt. In diesem 

Artikel wollen wir Euch noch 

ein paar Hintergrundinforma-

tionen dazu geben.  

Einzugsgebiete 

Neu ist zum Beispiel die Ein-

teilung in bestimmte Einzugs-

gebiete (Donau, Elbe, Rhein 

und Weser) im Sinne des § 3 

Nr. 13 Wasserhaushaltgesetz. 

Dort steht geschrieben:  

Einzugsgebiet 

ein Gebiet, aus dem über 

oberirdische Gewässer der 

gesamte Oberflächenabfluss 

an einer einzigen Flussmün-

dung, einem Ästuar oder ei-

nem Delta ins Meer gelangt  

Das Flächenland Bayern ist 

von zahlreichen Wasserschei-

den durchzogen. Oberirdische 

Gewässer in Bayern zählen 

daher zu unterschiedlichen 

Einzugsgebieten und fließen 

über die Donau ins schwarze 

Meer oder über Elbe, Rhein 

und Weser in die Nordsee. 

Der Main zählt zum Einzugs-

gebiet Rhein dazu. Entspre-

chend gibt es auch in Bayern 

Fischarten die nicht in allen 

Einzugsgebieten heimisch 

sind. Zum Beispiel hat der 

Huchen sein natürliches Ver-

breitungsgebiet in Bayern nur 

im Donaueinzugsgebiet, der 

Aal hingegen im Einzugsgebiet 

von Elbe, Rhein und Weser. 

zugsgebiet der Donau. Dort ist 

der Aal aber gebietsfremd 

und nur durch Besatzmaßnah-

men etabliert worden. Zum 

ursprünglichen Lebens-

raum des Aals zählen die 

Einzugsgebiete des Mains 

(als Einzugsgebiet Rhein 

ausgewiesen) mit einem 

Flächenanteil von 29 % 

und der Elbe mit einem 

Flächenanteil von 3 %. Die 

nachfolgende Karte ver-

deutlicht dies. Von den 

Angelgewässern des AK 

Noris sind der Hans-Roth-

See und zwei Altmühlab-

schnitte in Oberbayern. In 

diesen Gewässern gilt 

dann z.B. keine Schonzeit und 

kein Schonmaß für den Aal. 

Für alle anderen Gewässer 

des AK Noris gilt ab 2023 eine 

Schonzeit vom 01. Oktober 

bis 31. Dezember 

Aal 

Von der Gesamtfläche Bay-

erns gehören 68 % zum Ein-

I N F O T H E K  

Foto: LfL Bayern 
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der Bachsaibling wird 

seit 2023 in unseren 

Gewässern nicht mehr 

besetzt.  

Bachsaibling kein Schonmaß und keine Schonzeit 

Dieser Fisch ist ein hervorra-

gender Speisefisch . Er kommt 

ursprünglich aus Nordamerika 

und besiedelt nun auch ver-

mehrt die deutschen Gewäs-

ser. Allerdings bevorzugen 

sowohl Bachsaibling als auch 

Bachforelle dieselben Plätze 

zum Laichen und lieben die-

selben Leckerbissen.  

Da die Eier der Saiblinge an 

den Laichplätzen von Bachfo-

relle und Seesaibling abgelegt 

werden, kommt es mitunter 

zu Kreuzungen der Arten.  

 

Die unfruchtbaren Nachkom-

men durch Kreuzung mit der 

Bachforelle nennt man Tiger-

fische, die mit dem Seesaib-

ling werden Elsässer Saiblinge 

genannt. 

Durch die Unfruchtbarkeit der 

Kreuzungen ist ein natürlicher 

Bestand der Bachforelle ge-

fährdet und deshalb sollen 

Saiblinge erst mal nicht mehr 

in heimische Salmonidenge-

wässern besetzt werden. 

Daher wird der Bachsaibling 

seit 2023 nicht mehr in unse-

ren Gewässern besetzt. 

ten jeweils am 30. April.  

 
 
Achtung für den Hecht gibt es 
unseren Gewässern ein ab-
weichendes Schonmaß von 
60 cm! 
 

Schleie 

Erstmals mit einer Schonzeit 

versehen werden nun auch 

die Schleien. Die Sommerlai-

cher haben vom 1. Mai bis 30. 

Juni Schonzeit. 

 

Bach-, See- und Regenbo-

genforelle 

Bei Bach-, See- und Regenbo-

genforelle wurden die Schon-

zeiten aneinander angepasst. 

Die Schonzeit aller drei Fisch-

arten endet jetzt jeweils am 

15. März. 

Hecht 15.2.-
30.4. 

Zander 15.2.-
30.4. 

 
 

Regenbogenforellen werden 

beim AK Noris nur in der 

Pfreimd besetzt.  

Bitte beachtet, dass vor dem 

15.3. keine Salmoniden gefan-

gen werden dürfen, obwohl 

die Gewässer ab dem 1.3. 

wieder öffnen. 

Bach-

forelle 

1.10.-

15.3. 

See-

forelle 

1.10.-

15.3. 

Regenbo-

genforelle 

15.12.-

15.3. 

Ganzjährig geschont 

Etwa die Hälfte der bayeri-

schen Arten (Fische, Neunau-

gen, Krebse und Muscheln) 

wird ganzjährig geschont. Zu 

den zukünftig neu ganzjährig 

geschonten Arten gehören 

z.B. Steinkrebs, Frauenner-

fling und Zobel. Die mittler-

weile speziell im Flusssystem 

der Donau und allgemein in 

Zentraleuropa. sehr selten 

gewordene Karausche ist ab 

2023 in Bayern ganzjährig 

geschützt. Als Gefährdungsur-

sache wird der Verlust und 

die Degradation pflanzenrei-

cher Kleingewässer, vor allem 

auch durch die Landwirt-

schaft, verantwortlich ge-

macht. Die Karausche gehört 

auch zum Nahrungsspektrum 

des Kormorans und wird dem-

entsprechend viel gefressen.  

 

Hecht, Zander 

Unterschiedliche Schonzeiten 
gab es für Hecht und Zander. 
Hier gibt es jetzt eine Verein-
heitlichung. Die Schonzeit von 
Hecht und Zander endet nun 
einheitlich für diese Fischar-

I N F O T H E K  

CC BY-SA: CTHOE 



 

 

 

S E I T E   6  

Offizielle Liste  aus 

dem Bayerischen 

Gesetz- und 

Verordnungsblatt Nr. 

3/2022  

I N F O T H E K  
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Offizielle Liste  aus 

dem Bayerischen 

Gesetz- und 

Verordnungsblatt Nr. 

3/2022  

I N F O T H E K  
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Allen Angehörigen 

wünschen wir vom 

Anglerklub Noris viel Kraft 

und möchten für den 

unermesslichen Verlust 

unser tief empfundenes 

Beileid ausdrücken. 

I N F O T H E K  

Zum Gedenken an unsere Ver-

storbenen in Trauer und in 

Anteilnahme des Anglerklub 

Noris e.V. Nürnberg 

Unser langjähriges Mitglied 

 

Klaus-Dieter Dähre 

 
*07.09.1949     †25.01.2023 

 

Ist im Alter von  74 Jahren verstorben 

Unser langjähriges Mitglied 

 

Christa Reißberger 

 
*01.05.1947     †10.02.2023 

 

Ist im Alter von  75 Jahren verstorben 

Pixabay License  



 

 

Hege- & Königsfischen (ZW1-5) 

AUGUST 

KEINE Monatsversammlung 

Geschäftsstelle geschlossen 

KEINE Ausgabe von Tageskarten 

 

SEPTEMBER 

28. Donnerstag 19.30 Uhr 

Monatsversammlung 

OKTOBER 

MÄRZ 

KEINE Monatsversammlung 

26. Sonntag, 6.00 - 11.00 Uhr 

Hans-Roth-Gedächtnisfischen (K1-2) 

 

April 

26. Mittwoch, 1930 Uhr 

Monatsversamlung 

MAI 

KEINE Monatsversammlung 

JUNI 

KEINE Monatsversammlung 

JULI 

KEINE Monatsversammlung 

1. Samstag, 18.00 Uhr bis 

2. Sonntag, 8.00 Uhr 

Waller-Nacht-Angeln (Aisch) 

15. Samstag, 18.00 Uhr bis 

16. Sonntag, 11.00 Uhr 

keine Monatsversammlung 

28. Samstag, 8.30 Uhr 

Umweltschutztag 

 

NOVEMBER 
Keine Monatsversammlung 

 

DEZEMBER 

7. Donnerstag 19.30 Uhr 

Monatsversammlung 

 

 

JANUAR 2024 
6. Samstag, 9.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung  
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